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Vertrag
über Freundschaft, Zusammenarbeit und 

gegenseitigen Beistand 
zwischen der Deutschen Demokratischen Republik 

und der Ungarischen Volksrepublik

Die Deutsche Demokratische Republik und die Ungarische 
Volksrepublik haben,

ausgehend von der brüderlichen Freundschaft und der all
seitigen Zusammenarbeit, die auf der Grundlage des Marxis
mus-Leninismus und des sozialistischen Internationalismus 
zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der 
Ungarischen Volksrepublik bestehen;

gewillt, ihre freundschaftlichen Beziehungen zum Nutzen 
beider Staaten und Völker sowie der Gemeinschaft der sozia
listischen Länder umfassend weiterzuentwickeln und den ge
setzmäßigen Prozeß der weiteren Annäherung der sozialisti
schen Länder und Nationen zu fördern;

der weiteren Vervollkommnung der politischen und ideolo
gischen Zusammenarbeit, der Entwicklung und Vertiefung 
der sozialistischen ökonomischen Integration große Bedeutung 
beimessend;

in dem Bestreben, gemäß den vom proletarischen Interna
tionalismus bestimmten Grundsätzen und Zielen sozialisti
scher Außenpolitik die günstigsten internationalen Bedingun
gen für die Errichtung des Sozialismus und Kommunismus 
zu gewährleisten;

eingedenk der erstrangigen Bedeutung, die dem Schutz der 
territorialen Integrität und Souveränität beider Staaten ge
genüber jeglichen Anschlägen zukommt;

entschlossen, die sich aus dem Warschauer Vertrag über 
Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand 
vom 14. Mai 1955 ergebenden Verpflichtungen konsequent zu 
erfüllen;

bekräftigend, daß die Unterstützung, die Festigung und der 
Schutz der sozialistischen Errungenschaften, die dank der 
heldenhaften Anstrengungen und der aufopferungsvollen Ar
beit äer Völker erzielt wurden, gemeinsame internationali
stische Pflicht der sozialistischen Länder sind;

in der festen Absicht, die weitere Festigung des Friedens 
und der Sicherheit in Europa und der ganzen Welt zu fördern 
und ihren Beitrag dazu zu leisten, auf der Grundlage der 
kollektiv ausgearbeiteten Prinzipien der Beziehungen zwi
schen Staaten mit unterschiedlicher Gesellschaftsordnung eine 
fruchtbringende und gegenseitig vorteilhafte Zusammenarbeit 
auf dem europäischen Kontinent zu entwickeln und allen 
entspannungsfeindlichen Kräften entschlossen entgegenzutre
ten;

in der Überzeugung, daß das zwischen sozialistischen Staa
ten und kapitalistischen Staaten abgeschlossene Vertragssy
stem und dessen weiterer Ausbau für die Gewährleistung der 
Sicherheit und für die Unantastbarkeit der bestehenden Gren
zen in Europa von grundlegender Bedeutung ist;

angesichts dessen, daß die Deutsche Demokratische Repu
blik, die die Grundsätze des Potsdamer Abkommens erfüllt 
hat, als souveräner, unabhängiger sozialistischer Staat voll
berechtigtes Mitglied der Vereinten Nationen geworden ist;

in der Absicht der weiteren Entwicklung der vertragsrecht
lichen Grundlage ihrer gegenseitigen Beziehungen und unter

Berücksichtigung der Veränderungen, die sich in Europa und 
in der ganzen Welt vollzogen haben;

geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen,

folgendes vereinbart:

A r t i k e l  1
Die Hohen Vertragschließenden Seiten werden in Überein

stimmung mit den Prinzipien des sozialistischen Internatio
nalismus auch künftig die Beziehungen der immerwähren
den, unverbrüchlichen Freundschaft und der brüderlichen ge
genseitigen Hilfe auf allen Gebieten ausbaüen und festigen. 
Sie werden die allseitige Zusammenarbeit planmäßig und 
unablässig entwickeln und vertiefen und einander allseitige 
Hilfe und Unterstützung gewähren auf der Grundlage der 
Achtung der staatlichen Souveränität und Unabhängigkeit, 
der Gleichberechtigung und Nichteinmischung in die inneren 
Angelegenheiten.

A r t i k e l  2
Die Hohen Vertragschließenden Seiten werden ihre An

strengungen für die Errichtung der sozialistischen und kom
munistischen Gesellschaft und die Festigung der sozialisti
schen Gemeinschaft vereinen und die materiellen und geisti
gen Potenzen ihrer -Völker und Staaten effektiver nutzen.

Geleitet von den Grundsätzen und Zielen der sozialistischen 
ökonomischen Integration und um die materiellen und kul
turellen Bedürfnisse ihrer Völker immer besser zu befriedi
gen, werden sie die gegenseitig vorteilhafte zwei- und mehr
seitige wirtschaftliche und wissenschaftlich-technische Zu
sammenarbeit, einschließlich der Zusammenarbeit im Rahmen 
des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe, festigen und er
weitern.

Beide Seiten werden die langfristige Koordinierung und 
Abstimmung der Volkswirtschaftspläne fortführen, die Spe
zialisierung und Kooperation in Produktion und Forschung 
erweitern, die bei der Errichtung des Sozialismus und Kom
munismus gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse aus- 
tauschen und zur Erhöhung der Effektivität der gesellschaft
lichen Produktion ein immer engeres Zusammenwirken der 
Volkswirtschaften beider Staaten sichern.

A r t i k e l  3
Die Hohen Vertragschließenden Seiten fördern die Zusam

menarbeit zwischen den Organen der Staatsmacht und den 
gesellschaftlichen Organisationen. Sie werden die Zusammen
arbeit auf den Gebieten der Wissenschaft und Kultur, des 
Bildungswesens, der Literatur und Kunst, der Presse, des 
Rundfunks, des Filmwesens und des Fernsehens, des Gesund
heitswesens, des Umweltschutzes, des Tourismus, der Körper
kultur und des Sports sowie auf anderen Gebieten weiter 
vertiefen. Sie unterstützen die Entwicklung von direkten Kon
takten zwischen den Werktätigen beider Länder und tragen 
auch dadurch zur Annäherung beider Völker bei.


